
TuRa Bergkamen e.V. Tennisabteilung   
Am Stadion 
59192  Bergkamen 
Tel. 02307 / 80167 
E-Mail :tura_tennis@gmx.de 

Beitragsordnung 
- Gültig ab 01.01.2012 -  

Abteilungsleiter Werner Turk  Im Breil 27  59192 Bergkamen  Tel. 02307 / 80087 
Geschäftsführer Hans Wiedemann Adolf Reichwein Str. 8 59192 Bergkamen  Tel. 02307 / 86408 
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Hompage: www.tura-tennis.de  
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I. Vollmitgliedschaft : 
 
1.  Aufnahmegebühren bei Neuaufnahme Ist derzeit ausgesetzt.  
2.    Einzelperson  ( aktives Mitglied )  monatlich 10,50 € jährlich               126,00 €  
3.    Jugendliche/r  ( von 4 bis 18Jahre ) monatlich   4,60 € jährlich                 55,20 €  
4.    Schüler, Studenten, Auszubildende  

(von18 bis 25 Jahre, wenn nachweislich 
ohne Einkommen ) 

monatlich   4,60 €      jährlich                 55,20 €  

5.    Einzelperson ( passives Mitglied ) monatlich   5,25 €      jährlich                 63,00 €  
6.    Pflichtarbeitsstunden                           

Mitglieder ab 16 Jahre sind verpflichtet: 
Geleistete Pflichtstunden werden nur 
anerkannt, wenn die Leistungen durch 
den TuRa Ressortleiter/ VST und vom 
Mitglied auf dem Nachweis unter-
zeichnet sind. 

jährlich           5      Pflichtstunden                 zu leisten.  

Für nicht geleistete Stunden sind am 
Saisonende ersatzweise zu zahlen. 

je Std.    8,00 €     jährlich                40,00 € 

 
II. Aktionsangebot Schnuppermitgliedschaft : 
 

1.    Einzelperson  (Gilt nur für Tennis-
neuanfänger über 18Jahre ) 

6 Monate                    0,00 € Beitragsfrei                   0,00 €  

2.    Jugendliche/r  (Gilt nur für Tennis-
neuanfänger von 4 bis 18Jahre ) 

6 Monate                    0,00 € Beitragsfrei              0,00 € 

3.    Pflichtarbeitsstunden Befreiung im Schnupperhalbjahr    
4.    Die Schnuppermitgliedschaft endet jeweils zum 30.06. bzw. zum 31.12. des jeweiligen 

Kalenderjahres. 
5.    Die Schnuppermitgliedschaft geht zum Ende des jeweiligen Kalenderhalbjahres, sofern 

nicht fristgerecht ( 4 Wochen vor Quartalsende ) gekündigt, in eine Vollmitgliedschaft über. 
 
III. Beitragszahlung / Abbuchung: 
 

1.    Der Einzug der Beiträge erfolgt: jährlich zum               15. März   halbjährlich zum               15. März  
15. Sept. 

2.    Der Einzug der nicht geleisteten 
Pflichtstunden erfolgt: 

jährlich zum               15. Okt.          

       
IV. Vertragslaufzeit / Kündigung: 
Die Mitgliedschaft in der Tennisabteilung hat zunächst eine Laufzeit von einem Jahr.  
Die Laufzeit verlängert sich jeweils automatisch, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende eines Quartals schriftlich gekündigt wird. 
 
Gez. 
Der Vorstand der Tennisabteilung 
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